
Beschlussvorschlag: 
Das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 179 A – „Erweiterung des 
Bebauungsplanes Nr. 179“ wird durchgeführt. Der Geltungsbereich ist dem anliegenden 
Lageplan zu entnehmen. Die Planung wird dem Antragsteller durch städtebaulichen Vertrag 
übertragen.  
 


